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 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Fraktion 
 

   

Ausschuss für Bauen, Straßen und Feuerwehren  03.05.2023                   

Verwaltungsausschuss  24.05.2023                   

 
 
Betreff: 

Verwendung Tanklöschfahrzeug 8/18 der Ortsfeuerwehr Friedeburg 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

Am 08.07.2022 wurde das neue Tanklöschfahrzeug 3.000 der Ortsfeuerwehr Friedeburg vom 
Aufbauhersteller Schlingmann feierlich übergeben. Die Gesamtkosten des Fahrzeuges belaufen 
sich auf insgesamt 373.259,05 € und liegen somit knapp unter den Kosten der Auftragssumme 
in Höhe von 374.179,16 €.  
 
Mit der Fertigstellung der neuen Fahrzeughalle kann jetzt das neue Tanklöschfahrzeug 
untergestellt werden und in den Dienst gestellt werden. 
 
Für das alte Tanklöschfahrzeug 8/18, Baujahr 1989, gibt es somit keine Verwendung mehr und 
die Verwaltung schlägt eine Veräußerung dieses Fahrzeugs vor. Bei der letzten Vorstellung zur 
Hauptuntersuchung wurde festgestellt, dass für eine Abnahme u.a. die Bremsen erneuert 
werden müssen. Ab dem 01.05.2023 darf das Fahrzeug somit ohne Instandsetzung nicht mehr 
am Straßenverkehr teilnehmen. Bevor das Feuerwehrfahrzeug zum Verkauf angeboten wird, 
wird durch die Feuerwehrtechnische Zentrale geprüft, ob die vorherige Instandsetzung für den 
Verkauf sinnvoll erscheint. Die Kaufangebote werden dem Verwaltungsausschuss zur 
Entscheidung vorgelegt.  
 
In der Eröffnungsbilanz ist das Tanklöschfahrzeug 8/18 mit einem Restbuchwert von 1,-- € 
erfasst. Der Verkaufserlös für das Fahrzeug würde damit als außerordentlicher Ertrag gelten. 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem VA wird vorgeschlagen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Das Tanklöschfahrzeug 8/18 der Ortsfeuerwehr Friedeburg ist zum Verkauf anzubieten. Über 
die Kaufangebote entscheidet der Verwaltungsausschuss. 
 
 
 
 
H. Goetz 
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